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Vorwort 

Ein Gespräch, das im Winter 1962/63 zwischen dem Verfasser  und 
dem damaligen Dozenten am Seminar für wissenschaftliche Polit ik 
an der Universität Freiburg, Dr. Hans Maier, stattgefunden hatte, war 
die Anregung zu vorliegender Arbeit. Prof.  Dr. Maier, schon bald 
Ordinarius für Politikwissenschaft in München, wurde mein Doktor-
vater, und das Gespräch von damals hat mit dem Promotionsakt der 
philosophischen Fakultät München im Jul i 1967 seinen vorläufigen 
Abschluß gefunden. 

Die erste Konzeption ging auf die literatursoziologische Erfassung 
der Geschichte des deutschen politischen Denkens im 18. Jh., insbeson-
dere die Erhellung der Ideen und Begriffe,  die man damals mit gän-
gigen politischen Ausdrücken verband. Nach der wortgeschichtlichen 
Seite h in schien genügend Vorarbeit geleistet zu sein. Meineckes „Welt-
bürgertum und Nationalstaat" sollte das ideengeschichtliche Leitseil 
der Darstellung abgeben. Von ihm her bestimmte sich zunächst auch 
der Gegenstand der Untersuchung: Es waren die von Meinecke vernach-
lässigten literarischen Zirkel, wissenschaftlichen Vereinigungen und 
Zeitschriften, also die gesellschaftliche und literarische Kul tur , aus der 
die in „Weltbürgertum und Nationalstaat" beleuchteten Gipfel sich 
heraushoben. 

Schon bald erwies sich jedoch, daß die wortgeschichtlichen Voraus-
setzungen durchaus nicht zureichend geklärt oder auch nur zuverlässig 
beschrieben waren. Die geplante literatursoziologische Betrachtung 
hatte daher der strengen Forderung der Philologie zu weichen: Bevor 
das sprachliche Material nach Gebrauch und geschichtlicher Dimension 
nicht ausgeleuchtet war, konnte eine Geschichte des politischen Denkens 
kein Gegenstand der Darstellung werden. 

Während seiner Studien beschränkte der Verfasser  die gleichmäßige 
Beobachtung der politischen Termini, denen sein Interesse galt: Policey, 
Politik, Republik, status, Stand, Staat, zugunsten des letzteren. Wer 
einmal wortgeschichtlich geforscht und sich durch Bibliotheken hin-
durchgelesen hat, weiß, daß der einzelne Bearbeiter eines so zentner-
schweren Wortes wie „Staat", um zuverlässig zu bleiben, monogra-
phisch darstellen muß; das zugehörige Wortfeld kann nur umrißhaft 
in den Blick kommen. 
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Indes wäre zu fragen, ob das, was dem einzelnen unmöglich ist, auch 
mehreren versagt bleibt? Ob dort, wo dem einzelnen nur synchronische 
Zurechnungen gelingen, ein Team nicht weitreichende diachronische 
Parallelen erarbeiten kann? Ich denke nicht an eine artikelweise Anein-
anderreihung von Einzelbeiträgen, wie sie in Wörterbuchredaktionen 
alphabetisiert werden, sondern an die streng thematische Zusammen-
arbeit, das Sich-in-die-Hände-Schaffen  mehrerer Bearbeiter. Das Team-
work wäre die organisatorische Voraussetzung für eine kombinierte 
synchronisch/diachronische Wortfeldbeschreibung,  also jene A r t der 
Darstellung, die ein Wort in der ihm zugehörigen Wortgruppe nach der 
Seite geschichtlichen Wandels wie „systematischer" Geltung vollständig 
sichtbar macht. 

Freilich mußte auch der Verfasser  dieser Arbeit die Hilfe anderer 
nicht völ l ig entbehren, und es ist mir eine sehr angenehme Pflicht, 
meinem Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Hans Maier, für den Anstoß zu 
diesem Thema, für seine Bereitschaft,  die veränderte Fassung zu unter-
stützen und für viele gute Anregungen zu danken. Danken möchte ich 
auch den Direktoren der UB Freiburg und Köln für die Erlaubnis der 
Magazinbenutzung und Herrn OBRat Dr. Haas von der UB Heidelberg 
für freundliche Unterstützung. Danken möchte ich insbesondere meiner 
lieben Braut, die mir beim Korrekturenlesen eine unermüdliche Helfe-
r in war. 

München, im Frühjahr 1968 

P.-L. Weinacht 
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Einleitung 

1. Fragestellung 

„Wie das Wort Staat und die entsprechenden Worte in den germani-
schen und romanischen Schwestersprachen zu ihrer modernen Bedeu-
tung gekommen sind", fragte A. O. Meyer in einem vielbeachteten 
Vortrag, den er im Jahre 1930 vor der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München gehalten hat und der zwanzig Jahre später 
unter dem Titel „Zur Geschichte des Wortes Staat" gedruckt worden 
ist1. Seine Frage dünkt uns heute ein wenig zu zielläufig. Das für 
Meyer noch unbezweifelte Telos der Wortentwicklung beginnt sich in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verschleiern: die Proble-
matik des „deutschen Staatsgedankens", ja des modernen Staats-
begriffs  überhaupt, ist uns durch die geschichtlichen Veränderungen 
der letzten 30 Jahre eindringlich bewußt geworden2. Sogar die Juris-
prudenz beginnt an der Brauchbarkeit eines bislang unerschütterten 
Terminus zu zweifeln angesichts seiner geschichtlichen Belastung durch 
den Gegensatz zur Sphäre der „Gesellschaft" 3 oder angesichts des 
zwischen Ost und West zerrissenen Völkerrechts, das eine Begriffs-
bestimmung „ im Sinne des Völkerrechts" zur Farce werden läßt4. 

So wendet sich der Blick mit neuem Interesse einer Zeit zu, die 
die Zerklüftung des gemeinen Wesens in Staat und Gesellschaft ebenso 
wenig kannte wie die „Staat werden wollende Nation" oder die ab-
strakte, Verantwortung und Schuld der Polit iker aufzehrende und 
durch die Weihe der höheren Notwendigkeit absolvierende Staats-
person. Welchen Sinn hatte da das Wort Staat?  Die Meyersche Frage 

ι I n : Die Welt als Geschichte, 10 (1950), 229—239. 
2 Vgl. W. Hennis , Zum Problem der deutschen Staatsanschauung, in : 

Vj.f.Zg. V I I (1959), 1 ff.  oder H. Maier,  Äl tere deutsche Staatslehre und west-
liche politische Tradit ion, Tübingen 1966 (Recht und Staat, Nr. 321), 3 f. 

3 Vgl. unten Tei l I I , Kap. 11. 5, c. Ferner P. Häberle  i n ZfP, NF X I I (1965), 
382, wo er nicht ohne Grund die Frage stellt, ob an die Stelle von Staats-
und Verfassungslehre  heute „eine Lehre vom politischen Gemeinwesen" 
getreten sei, die jene ältere Doppelung i n sich auflöste. Vgl. ebd. Anm. 10 
(Literatur!). 

4 Als beliebiges Beispiel lese man eine Rezension wie die von U. Keßler 
zu R. Schuster,  Deutschlands staatliche Existenz i m Widerstreit politischer 
und rechtlicher Gesichtspunkte 1945—1963, München 1963, in : Der Staat, 4 
(1965), 370 f. 
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muß also „entschärft",  sie muß aus ihrer historischen Zielläufigkeit 
herausgebracht werden. Uns interessiert, wie das Wort Staat, b e v o r 
es zu seiner „modernen Bedeutung" gekommen war, gebraucht wurde; 
vielleicht vermögen w i r Heutige dem Angemessenen des älteren Wort-
gebrauchs gerechter zu werden. Wenn so die Nachgeschichte des Vor-
gestern gesehen und erfaßt werden wi l l , so sind w i r uns bewußt, daß 
die bisher herrschende Fragestellung nach der Herkunft  des modernen 
Staatsbegriffs  nicht unnütz war oder wissenschaftlich widerlegt wäre. 
Unsere Ar t zu fragen setzt vielmehr die andere voraus; das Leitseil, 
das frühere  Generationen von der Gegenwart in die Vergangenheit 
hinab legten, dient auch uns zur Vergewisserung des Standorts im 
Vergangenen und zur Erkenntnis des Verhältnisses oder Abstands 
einer geschichtlichen Erscheinung zum späteren „Resultat". Allerdings 
dürfen w i r in dieser Perspektive nicht ohne Not verweilen und uns 
vom Ende der Entwicklung her den freien Blick verengen lassen. Wer 
die Nachgeschichte eines Vergangenen schreibt, hat die Chance, mehr 
und anderes zu gewahren als was auf der Weglinie zur Gegenwart 
liegt. Wo der andere „Wurzeln" und „Vorstufen" feststellt, sehen w i r 
„Blüten", „Abspaltungen", „Wandlungen". Wo der andere von der 
Einheit des (neuzeitlichen) Phänomens Staat her fragt,  fragen w i r 
von den Ansätzen her, aus denen das Wort politischen Sinn gewinnt. 
Dort ist die Synthese vorausgesetzt, hier soll sie erst gewonnen werden. 
Wenn die ältere Fragerichtung auch ihre relative Berechtigung hat, 
so müssen sich ihre Ergebnisse doch vor unserer Perspektive aus-
weisen. Im folgenden wi rd eine charakteristische Auswahl bisher zum 
Thema erschienener Arbeiten geboten. Die methodischen Grundsätze 
unserer Kr i t i k sollen dabei nach verschiedenen Richtungen entfaltet 
(2) und abschließend zusammengefaßt werden (3). 

2. Forschungsstand 

Ausgangspunkt und Grundlage der neueren Arbeiten zum Wort 
Staat bildet der Heynesche Ar t ike l im Deutschen Wörterbuch der 
Gebrüder Grimm (1905)5. Er gibt vornehmlich aus literarischen und 
durch Register erschlossenen historischen Quellen verläßliches5a, aber 
— gerade im engeren politischen Bereich — wenig charakteristisches 
Belegmaterial. So bleiben nicht nur die früheren  politischen Belege 

s DWb. X. 2, 1, Leipzig 1905, 270 ff. 
sa Die Belege aus Butschky,  Pathmos (1776) erwiesen sich als Übernahmen 

aus Α. B. Rautner,  Anführung zur Teutschen Stats-Kunst, Nürnberg 1672. 
Der Beleg aus Keisersperg,  „irr.schaf  f 3a" lautet i n der Ausgabe Straßburg 
1514 (Expl. UB K ö l n SD 12/2070) fol. X V ' „dem herren vnd stot", nicht — 
wie DWb. zit iert — „herren und stat". Es mögen verschiedene Ausgaben 
vorliegen. 
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unklar6, oder sie fehlen überhaupt7, auch die Zurechnung oft behaupte-
ten „romanischen einflusses" scheint wi l lkürl ich. Tatsächlich setzte hier 
die Kr i t i k zuerst ein8. 

Die Ar t der Darstellung folgt dem Grimmschen Modell der gemisch-
ten logisch-historischen Gliederung, deren Kennzeichen der vorgeord-
nete „allgemeine Bedeutungsbegriff"  ist. Als lexikologisches Prinzip 
heute umstritten9, erweist er sich im Fall des Wortes Staat10 als 
besonders fragwürdig.  Denn er setzt die dem juristischen, aus dem 
Prinzip der „Gesamtperson" konstruierten Staatsbegriff  des 19. Jahr-
hunderts zuneigende Einheitsvorstellung voraus. Demgegenüber bleibt 
festzuhalten, daß solche Orientierungen ex post keineswegs dem 
gedanklichen Horizont oder dem Kontext, i n dem die frühen, ζ. T. auch 
späteren Wortbedeutungen sich aktualisieren, gerecht werden. So muß 
denn das Grimm-Heynesche Strukturgefüge  des Wortes Staat radikal 
aufgegeben werden, wenn die Geschichte des Wortes, d. h. sein histo-
risches Wesen, nicht vergewaltigt werden soll. Anders als das der 
Ökonomie, der Überschaubarkeit und klarer Gliederung verpflichtete 
und historisch-entwickelnder Darstellung gegenüber gehemmte Wörter-
buch haben „ungebundene" Arbeiten den Vorzug, Übergänge und 
Parallelen ausführlich darstellen zu können, insbesondere aber sind 
sie in der Lage, ihre ganze Aufmerksamkeit  den Kontexten zuzu-
wenden. Das interpretierende Verfahren  ist so recht eigentlich die 
Aufgabe der nicht-lexikographischen Wortgeschichte. 

Für unser Wort Staat lassen sich drei Gruppen solcher Arbeiten 
unterscheiden: a) kurze oder ausführlichere  Bemerkungen (à propos), 
die in Juridica, Historica oder Philosophica eingestreut sind; b) ein-
zelne Abschnitte oder Kapitel in Staatslehren und Handbüchern; c) 

6 Der genannte Beleg aus Keisersperg  w i r d für „politisches regiment" an-
geführt.  M i t Rücksicht auf die Stellung zwischen „herrn" und „nechsten" 
dürfte stat (stot) kaum die abstrakte Vorstellung Regiment, sondern eher 
die — frz. estât entlehnte — persönliche Bedeutung „magistrat" haben; vgl. 
unten Tei l I , Kap. 2 („Stand"). 

7 Dies gi l t für Belege aus der diplomatischen und politischen Geschäfts -
spräche und Gelehrtensprache, aus denen einzelne Varianten des Wortes 
ihren Anfangssinn beziehen. 

s Vgl. Meyer  232 f. 
9 Vgl. W. Schmidt,  Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Ein Beitrag zur 

Theorie der Wortbedeutung. Ber l in 1963, 35 f. 
1 0 „Staat: selbständige politische gemeinschaft nach leitung, gliederung 

und besitz"; Einzelbedeutungen lauten: „als allgemeiner begriff:  etwas wider 
den Staat reden", „ i n engem Zusammenhang damit von einzelnen arten selb-
ständiger politischer gemeinwesen", „von einzelnen selbständigen politischen 
einheiten mi t geographischer und anderer genauer bestimmung", „bisweilen 
ist besonders das gebiet gemeint, das einem politischen ganzen von personen 
gehört, das unter einer herrschaft  steht und seiner Verwaltung nach selbst 
ein ganzes darstellt" a.a.O. 

2 Weinacht 


